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Beratungsfolge Beratungsergebnis 

Gremium Sitzung am Ja Nein Enth. 

Stadtrat 25.03.2021 27 / / 

 

 
 
 
beschlossen am: _______________ 
 

 
 
 
_________________________________ 
Datum, Unterschrift, Siegel 

 

 
Betreff: 
Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten 
 

 

 
Beschluss: 
Der Stadtrat der Stadt Wolmirstedt beschließt, Frau Petereit als Gleichstellungsbeauftragte der 
Stadt Wolmirstedt rückwirkend zum 01.10.2020 zu bestellen. 
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Sachdarstellung: 
 
In der Stadtverwaltung wurde eine Abfrage gestartet, welche Mitarbeiterin sich die Tätigkeit 
als Gleichstellungsbeauftragte der Stadt vorstellen könnte. Bei dieser Abfrage hat sich ledig-
lich eine Mitarbeiterin, Frau Petereit, gemeldet. Aufgrund dessen musste keine Wahl zur 
Gleichstellungsbeauftragten erfolgen.  
Mit Wirkung zum 01.10.2020 wurde Frau Isabella Petereit zur ehrenamtlichen Gleichstel-
lungsbeauftragten der Stadt Wolmirstedt ernannt. 
 
Zu den Aufgaben als ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte gehören insbesondere: 

- generelle Zuständigkeit für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern, 
- Mitwirkung nach dem AGG, der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt (Artikel 34 

Gleichstellung von Frauen und Männern) 
- Mitwirkung unter Beachtung des Frauenfördergesetzes (FrFG) des Landes Sachsen-

Anhalt. 
 
Die Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten erfolgte auf Grundlage des § 78 KVG LSA i. 
V. m. § 10 der Hauptsatzung der Stadt Wolmirstedt.  
 
Frau Petereit übernimmt dieses Amt zunächst bis zum 30.09.2024 und wird entsprechend 
von ihren sonstigen Arbeitsaufgaben entlastet. 
 
 

 
 
 

 Fortsetzung Ergänzungsblatt Nr.           

  Mitwirkungsverbot gem. § 33 KVG LSA bestand nicht   
  Mitwirkungsverbot gem. § 33 Abs.       KVG LSA bestand für         

         

 Finanzielle Auswirkungen?       
  ja  nein       
         

 1 2 3  

 Gesamtkosten der Maßnahme 
(Anschaffungs-/ Herstellungs-
kosten) in Euro: 

Jährliche Folgekosten/-
lasten in Euro: 

Objektbezogene Einnah-
men (Zuschüsse/ Beiträge) 
in Euro: 

 

          
       

 Veranschlagung: im Haushalt              ja                           nein   
  im Haushaltsjahr/Finanzplanjahr  2021   
  Produktkonto:   
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